
 

 

Beschlussvorlage 
 

Nr. 023/2014-2020 

 
 

Gremium Sitzungsdatum Zuständigkeit 
Rat 03.07.2014 Entscheidung 
 
öffentlich Berichterstatter: StOVR Frischemeier 
 
 
Bildung und Besetzung der Bezirksausschüsse 
 
Sachverhalt: 
 

Entsprechend § 39 GO NRW i.V.m. § 3 Abs. 2 Hauptsatzung der Stadt Brakel 
wird in jedem Stadtbezirk ein Bezirksausschuss gebildet. 
 
Bei der Besetzung der Mitglieder der Bezirksausschüsse ist das bei der Kom-
munalwahl im jeweiligen Stadtbezirk erzielte Stimmenverhältnis zugrunde zu 
legen. Entsprechend den Ergebnissen der am 25.05.2014 stattgefundenen 
Wahl der Gemeindevertretung ergibt sich bei der jetzigen Zusammensetzung 
der Bezirksausschüsse folgende Sitzverteilung: 
 

Ermittlung der Sitzzahlen in den Bezirksausschüssen 
(Berechnung nach Hare/Niemeyer) 

            

Auenhausen-Frohnhausen-Hampenhausen  (7 Mitglieder) 
  CDU SPD UWG/CWG GRÜNE FDP Zukunft 

Sitze 5 1 1 0 0 0 
            

Beller (7 Mitglieder) 
  CDU SPD UWG/CWG GRÜNE FDP Zukunft 

Sitze 5 1 1 0 0 0 
            

Bellersen (9 Mitglieder) 
  CDU SPD UWG/CWG GRÜNE FDP Zukunft 

Sitze 6 1 1 1 0 0 
            

Bökendorf (9 Mitglieder) 
  CDU SPD UWG/CWG GRÜNE FDP Zukunft 

Sitze 4 1 3 1 0 0 
            

Erkeln (9 Mitglieder) 
  CDU SPD UWG/CWG GRÜNE FDP Zukunft 

Sitze 5 3 0 1 0 0 
            

Gehrden (9 Mitglieder) 
  CDU SPD UWG/CWG GRÜNE FDP Zukunft 

Sitze 6 2 0 1 0 0 
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Hembsen (9 Mitglieder) 

  CDU SPD UWG/CWG GRÜNE FDP Zukunft 

Sitze 6 2 1 0 0 0 
            

Istrup (9 Mitglieder) 
  CDU SPD UWG/CWG GRÜNE FDP Zukunft 

Sitze 5 2 1 1 0 0 
            

Rheder (7 Mitglieder) 
  CDU SPD UWG/CWG GRÜNE FDP Zukunft 

Sitze 5 1 1 0 0 0 
            

Riesel (9 Mitglieder) 
  CDU SPD UWG/CWG GRÜNE FDP Zukunft 

Sitze 4 3 1 1 0 0 
            

Schmechten (7 Mitglieder) 
  CDU SPD UWG/CWG GRÜNE FDP Zukunft 

Sitze 2 0 4 1 0 0 
            

Siddessen (7 Mitglieder) 
  CDU SPD UWG/CWG GRÜNE FDP Zukunft 

Sitze 2 1 3 0 0 1 
            

Brakel (15 Mitglieder) 
  CDU SPD UWG/CWG GRÜNE FDP Zukunft 

Sitze 7 4 2 1 1 0 
 
Bei der Bestellung der Bezirksausschussmitglieder handelt es sich nicht um ei-
ne Wahl im Sinne des § 50 Abs. 3 GO NRW. Die im Rat vertretenden Parteien 
bzw. Wählergruppen benennen entsprechend dem auf sie jeweils entfallenden 
Anteil der Zahl der Ausschusssitze die Namen der Ausschussmitglieder (ein-
schließlich stellvertretender Mitglieder), die dann vom Rat bestellt werden. 
 
Gem. § 39 Abs. 5 i.V.m. § 36 Abs. 6 GO NRW können die nicht dem jeweiligen 
Bezirksausschuss als ordentliche Mitglieder angehörenden Ratsmitglieder, die 
in dem jeweiligen Stadtbezirk wohnen oder dort kandidiert haben, an den Sit-
zungen des Bezirksausschusses mit beratender Stimme teilnehmen. Diese 
Ratsmitglieder sind wie die ordentlichen Mitglieder des Bezirksausschusses zu 
deren Sitzungen einzuladen. 
 
Gem. § 39 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. § 58 Abs. 1 Sätze 7 bis 10 GO NRW können 
Fraktionen, die in einem Ausschuss (gilt auch für Bezirksausschüsse) nicht ver-
treten sind, für diesen Ausschuss ein Ratsmitglied oder einen sachkundigen 
Bürger benennen. Das benannte Ratsmitglied oder der sachkundige Bürger 
wird vom Rat zum Mitglied des Ausschusses bestellt. Sie wirken in dem Aus-
schuss mit beratender Stimme mit, bei der Zusammensetzung und der Be-
rechnung der Beschlussfähigkeit des Ausschusses werden sie nicht mitgezählt. 
 
Die Vorsitzenden der Bezirksausschüsse und deren Stellvertreter werden aus 
dem Kreis der dem Bezirksausschuss angehörenden Ratsmitglieder nach den 
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Grundsätzen der Verhältniswahl in einem Wahlgang vom Bezirksausschuss ge-
wählt. Sollten in einem Stadtbezirk nicht wenigstens 2 Ratsmitglieder wohnen, 
so kann ein oder mehrere Ratsmitglied/er aus einem anderen Stadtbezirk be-
stellt werden. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat beschließt, die Bezirksausschüsse entsprechend den von den Fraktio-
nen benannten Mitgliedern zu bestellen. 
 
Die namentliche Besetzung der Bezirksausschüsse wird als Anlage Bestandteil 
der Niederschrift. 
 
 
 

Brakel, 25.09.2014/Abt .10/Nolte 
Der Bürgermeister 

 
 
 

Hermann Temme 


